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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsorganisation

Um nach der Abstimmung über die Zweitwohnungsinitiative den „Alpengraben“ wieder
etwas aufzuschütten, schlug eine Parlamentarische Initiative Buttet (cvp, VS) eine
Session extra muros im Kanton Wallis vor. Dieser Kanton sei von der Weber-Initiative
am meisten betroffen und eine Session in einer Bergregion könnte als Zeichen der
Solidarität wirken. Die Initiative wurde von den Räten im Berichtjahr zwar noch nicht
behandelt, die Mehrheit des Büros lehnte den Vorstoss jedoch ab. Zwar seien die drei
bisherigen Sessionen extra muros in Genf (1993), Lugano (2001) und Flims (2006) für die
Förderung des Verständnisses der Sprachregionen ein Erfolg gewesen, die
beträchtlichen Zusatzkosten, der Aufwand der einzelnen Parlamentsmitglieder und die
teilweise kritische Beurteilung der Presse und der Bevölkerung stünden aber in keinem
Verhältnis zur wahrscheinlich geringen Wirkung des Vorhabens. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.11.2012
MARC BÜHLMANN

Die von einer parlamentarischen Initiative Buttet (cvp, VS) geforderte Session extra
muros im Kanton Wallis, in jenem Kanton also, der am stärksten unter der
Zweitwohnungsinitiative zu leiden habe, sollte als Zeichen für Solidarität wirken. Trotz
Antrag des Büros des Nationalrates, dieser Initiative keine Folge zu geben, hiess die
grosse Kammer das Begehren gut. Mit einem Zufallsmehr von 79 zu 77 Stimmen schlug
die Majorität der anwesenden Volksvertreter – eine Mehrheit aus SP, Grünen und CVP –
die Warnungen vor hohen Mehrkosten in den Wind, um den „Alpengraben“ wieder
aufzuschütten. Der Entscheid wurde allerdings im Herbst in der kleinen Kammer
korrigiert. Auch hier kam er knapp mit 19:16 Stimmen zustande. Neben den Kosten
wurde argumentiert, dass Sessionen bisher nur aufgrund von Renovationsarbeiten extra
muros durchgeführt worden seien. Zudem müssten – einmal Ja gesagt – aus
Solidaritätsgründen ganz viele andere Regionen auch berücksichtigt werden. Die Lust
auf Sitzungen ausserhalb von Bern wurde damit allerdings scheinbar nicht gestillt,
reichte doch Ständerat Robert Cramer (gp, GE) im Berichtjahr eine noch nicht
behandelte parlamentarische Initiative ein (13.450), die eine Session extra muros – nota
bene im Kanton Wallis – verlangt, um das 200-jährige Jubiläum des Beitritts der
Kantone Genf, Neuenburg und Wallis zur Schweiz zu feiern. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.09.2013
MARC BÜHLMANN

Um dem sich im Jahr 2015 zum 200. Mal jährenden Beitritt der Kantone Genf, Wallis
und Neuenburg zur Eidgenossenschaft gebührend zu gedenken, regte eine
parlamentarische Initiative Cramer (gp, GE) eine Session extra muros im Kanton Wallis
an. Die Durchführung einer Parlamentssession in genanntem Bergkanton würde die
Vielfalt der Schweiz in geographischer, kultureller und politischer Sicht unterstreichen
– so der Genfer Grüne. Obwohl sich das Büro des Ständerates mit 3 zu 2 Stimmen
gegen das Begehren aussprach, gab die kleine Kammer der Initiative mit 21 zu 17
Stimmen Folge. Das Büro hatte vergeblich geltend gemacht, dass eine Session
ausserhalb von Bern eine absolute Ausnahme bleiben solle, da eine solche nicht nur
finanziell, sondern auch organisatorisch einiges an Ressourcen verschlinge. Damit
würde zudem ein Präjudiz geschaffen, das weitere Forderungen nach sich ziehen
würde. Im Nationalrat wurde der Initiative dann allerdings keine Folge gegeben. Auch
hier hatte sich das Büro gegen den Vorstoss ausgesprochen. Allerdings machte es nicht
nur ähnliche grundsätzliche Gründe geltend wie das Schwester-Büro, sondern auch
ganz praktische: In der Zwischenzeit hatte sich nämlich der vorgesehene Gastkanton
geäussert. Weil 2015 bereits mehrere Grossanlässe stattfänden, sähe sich der Kanton
Wallis nicht in der Lage, die notwendigen Infrastrukturen zur Verfügung zu stellen und
die Vorbereitungsarbeiten umzusetzen. Weil daraufhin der Minderheitsantrag
zurückgezogen wurde, wurde der Initiative keine Folge gegeben. Ein Jahr zuvor hatten
die Räte noch gegenteilig über eine parlamentarische Initiative Buttet (cvp, VS)
entschieden, die ebenfalls eine Session extra muros im Wallis gefordert hätte –
während der Nationalrat damals zugestimmt hatte, hatte der Ständerat dem Begehren
keine Folge gegeben. Grund für den damaligen Vorstoss war die Annahme der
Abstimmung zur Revision des Raumplanungsgesetzes gewesen, die im Kanton Wallis
sehr deutlich abgelehnt worden war. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.06.2014
MARC BÜHLMANN
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Volksrechte

Nachdem ein entsprechendes Postulat Vogler (csp, OW) bekämpft und abgeschrieben
und eine Motion Buttet (cvp, VS) abgelehnt worden waren, versuchte es die BDP-
Fraktion noch mit einer parlamentarischen Initiative. Der Schutz der Volksrechte sei
mittels einer Anpassung der Unterschriftenzahlen für die Einreichung einer
Volksinitiative oder eines Referendums sicherzustellen. Die BDP begründete ihre
Forderung mit „Stimmen aus der Bevölkerung“, die eine vernünftige Reduktion der
Anzahl Abstimmungen forderten. Der „inflationäre Einsatz der Volksrechte“ müsse
geschwächt werden. Bei der Einführung der Volksinitiative 1891 hätten die damals
50'000 benötigten Unterschriften rund 8% der Stimmberechtigten entsprochen; heute
genüge bei einer erforderlichen Unterschriftenzahl von 100'000 die Signatur von
weniger als 2% der Stimmbevölkerung. Anstelle einer fixen Unterschriftenzahl müsse
neu eine prozentuale Hürde definiert werden, die zwischen 3 bis 5 Prozent zu liegen
kommen soll. Die Initianten verwiesen auf den Kanton Genf, wo ein solcher
Automatismus bei 4% eingeführt worden sei.
In ihrem Anfang 2017 veröffentlichten Bericht machte die SPK-NR darauf aufmerksam,
dass es heute gar schwieriger sei, Unterschriften zu sammeln als früher. Vor der
Einführung der brieflichen Abstimmung hätten Initianten vor Abstimmungslokalen
Unterschriften sammeln können. Zudem würden Unterschriftensammlungen Zeit und
Geld kosten. Mit der Einführung einer solchen Hürde, die faktisch einer Erhöhung der
Unterschriftenzahl gleichkäme, würde man kleine und wenig finanzkräftige
Initiativkomitees stark benachteiligen. Zudem sei die Nutzung der Volksinitiative einer
gewissen Fluktuation unterworfen; zur Zeit rede niemand mehr von einer Initiativenflut.
Mit 19 zu 3 Stimmen empfahl die Kommission, der Initiative keine Folge zu geben. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.01.2017
MARC BÜHLMANN

Wirtschaft

Landwirtschaft

Tierische Produktion

Im Dezember 2015 reichte der CVP-Nationalrat Yannik Buttet (VS) eine
parlamentarische Initiative ein, welche fordert, dass die Einfuhr von Halalfleisch von
Tieren, die ohne Betäubung geschlachtet wurden, stärker reguliert wird. Einerseits soll
das Fleisch obligatorisch in der gesamten Verarbeitungskette als solches deklariert
werden müssen, andererseits sollen die durchschnittlichen Zuschlagspreise für die
Teilzollkontingente von Halalfleisch erhöht werden. 
In der Schweiz ist es seit 1893 verboten Säugetiere ohne vorgängige Betäubung zu
schlachten. Um aber die Religionsfreiheit nicht zu verletzen, wurde es den jüdischen
und muslimischen Gemeinschaften erlaubt, im Ausland zu günstigen Zollkonditionen
koscheres Fleisch bzw. Halalfleisch zuzukaufen. Diese vergünstigten Zollkonditionen für
Halalfleisch werden mit der parlamentarischen Initiative in Frage gestellt.
Problematisch sei laut Befürworter der Initiative vor allem, dass das geschächtete
Fleisch dank den besseren Zollbedingungen, viel günstiger importiert werden könne als
das übrige, nicht in religiösem Kontext geschlachtete Fleisch. Das Fleisch könne so
billiger an den Endkunden verkauft werden und habe damit einen ungerechtfertigten
Marktvorteil. Bisher wurde in der Gesetzgebung der Vertrieb von Halalfleisch nur bis zur
ersten Stufe nach der Einfuhr geregelt. So sei es einfach, dass Fleisch auch ausserhalb
der muslimischen Gemeinschaft zu verkaufen, so die Argumentation des Initianten.
Die WBK-Kommissionen des National- und Ständerates waren sich in der Vorberatung
uneinig in ihrem Urteil. Die erstberatende WBK-NR hatte die Vorlage geprüft und fällte
den Entschluss, sich der Einschätzung des Initianten anzuschliessen und beantragte
Ende Juni 2016 der Initiative Folge zu geben. Nach gegensätzlichem Urteil der WBK-SR,
wurde die parlamentarische Initiative am Mitte Februar 2017 nochmals von der WBK-NR
besprochen und noch einmal mit 13 zu 5 Stimmen bei 3 Enthaltungen befürwortet. Die
Minderheit der Kommission kritisierte, dass der alleinige Fokus der Vorlage auf
Halalfleisch läge.
Dieser Ansicht schloss sich die Mehrheit der WBK-SR an. Sie sah keinen
Handlungsbedarf und argumentierten weiter, dass die Preisunterschiede auch darauf
zurückzuführen seien, dass es sich beim importierten Halalfleisch oft nicht um
Edelstücke handle, sondern es in der Regel günstigere Stücke seien. Auch die WBK-SR
beriet zweimal über das Anliegen und kam beide Male (am 10.10.2016 und am 15.05.2017)
zum Entschluss der parlamentarischen Initiative keine Zustimmung zu geben. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.10.2016
LAURA SALATHE
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Im Nationalrat war der Tierschutz bei der Diskussion um die parlamentarische Initiative
„Einfuhr von Halalfleisch von Tieren, die ohne Betäubung geschlachtet wurden“
zentraler Teil der Argumentation beider Seiten. Die Befürworterinnen und Befürworter
der Initiative von CVP-Nationalrat Yannick Buttet (VS) kritisierten die qualvolle Art der
Tötung bei einer Schächtung und verlangten, dass das Fleisch auf jeder Etappe des
Verkaufsweges entsprechend deklariert werden solle, damit die Konsumentinnen und
Konsumenten wüssten, um was für Fleisch es sich handle. Zusätzlich sollen die finanziell
besseren Zollbedingungen so angepasst werden, dass kein Marktvorteil mehr bestehe.
Die Gegenseite ging zwar darin einig, dass eine Schächtung ohne vorherige Betäubung
nicht den Schweizer Tierschutzrichtlinien entspreche, bemängelte aber die Umsetzung
des Anliegens. Besser wäre es, wenn im Allgemeinen Fleisch, welches nicht
tierschutzkonform produziert wurde, auch als solches deklariert werden müsste. So
gebe es beispielsweise eine Betäubungspflicht vor der Schlachtung bis heute nur in der
Schweiz, in Liechtenstein, Island, Norwegen, Schweden und Neuseeland. Es werde also
viel Fleisch aus Ländern importiert, in denen keine Betäubungspflicht gelte, und die
auch nach Annahme der Initiative die Art der Schlachtung nicht deklarieren müssten.
Eine parlamentarische Initiative (13.449) die forderte, dass alle Produkte aus getöteten
Tieren, welche nicht nach den Standards des Schweizer Tierschutzgesetzes produziert
wurden entsprechend deklariert werden müssen, wurde im Vorjahr vom Nationalrat
abgelehnt.
Die Abstimmung zur parlamentarischen Initiative zur Einfuhr von Halalfleisch spaltete
einen Grossteil der Fraktionen. Die Fraktionen der FDP, der Grünen und der
Sozialdemokraten stimmten jeweils etwa zur Hälfte dafür beziehungsweise dagegen, die
Fraktionen der BDP und der SVP stimmten mehrheitlich dafür, der Initiative Folge zu
geben. Geschlossen standen nur die Grünliberale Fraktion gegen sowie die Fraktion der
CVP für die Unterstützung des Anliegens. Insgesamt entschied der Nationalrat mit 117 zu
40 Stimmen (bei 20 Enthaltungen) der parlamentarischen Initiative Folge zu geben. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.05.2017
LAURA SALATHE

Mit annähernd identischen Argumenten wie zuvor schon in der nationalrätlichen
Debatte, diskutierten auch die Ständeratsmitglieder über die parlamentarische
Initiative  „Einfuhr von Halalfleisch von Tieren, die ohne Betäubung geschlachtet
wurden" des Walliser Nationalrats Yannick Buttet (cvp). Trotz gegenteiliger Empfehlung
ihrer WBK entschied sich die kleine Kammer mit 22 zu 9 Stimmen (2 Enthaltungen)
deutlich dafür, der Initiative Folge zu geben. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2017
LAURA SALATHE

La CSEC-CN a lancé la procédure de consultation quant à la mise en application de
l'initiative parlementaire Buttet (pdc, VS) qui demande une régulation plus stricte de
l'importation de la viande obtenue par abattage sans étourdissement. La commission a
décidé d'intervenir par voie de révision législative, en modifiant la loi sur l'agriculture,
de telle sorte que «la viande kasher et halal importée dans le cadre des contingents
tarifaires partiels destinés aux communautés juive et musulmane soit déclarée comme
telle». Cela permettra de fournir une meilleure information aux consommateurs et
consommatrices. Elle a, par contre, décidé de ne pas intervenir sur le prix des produits
importés. La procédure de consultation se termine le 23 août 2019, et permettra à la
commission en charge de prendre les différents avis émanant des organisations
concernées ainsi que de la société civile en compte.
Afin de pouvoir mener le changement législatif à son terme, la CSEC-CN demande aux
chambres de prolonger de deux ans le délai de traitement de l'initiative. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.05.2019
KAREL ZIEHLI
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